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Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
Referat 42
70158 Stuttgart

Sie erreichen uns über
Telefon: 0711 / 641 - 25 30
Telefax: 0711 / 641 - 29 80
E-Mail: bautaetigkeit@stala.bwl.de

Rechtsgrundlagen und weitere 
rechtliche Hinweise entnehmen Sie 
der beigefügten Unterlage, die Be-
standteil dieses Fragebogens ist.  
Für jedes Gebäude bzw. für jeden 
Gebäudeteil bitte einen gesonder-
ten Erhebungsvordruck ausfüllen.  
Abgänge im Sinne dieser Erhebung 
sind auch Nutzungsänderungen.

Lage des Gebäudes
Straße, Nummer:

Bauscheinnummer/Aktenzeichen

Sst 1–10
Identifikationsnummer

Identifikationsnummer

 Datum des Bauabgangs bzw. der 
Abbruchgenehmigung ( Sst 20–25 )  .............

Monat Jahr

2 Art und Alter des Gebäudes  2   ( Sst 27 )  

 Wohngebäude ( ohne Wohnheim )  .......................................  1

 Wohnheim  ..............................................................................  2

 Nichtwohngebäude – Bitte Nutzungsart angeben:

 ( z. B. Bankgebäude, Werkhalle, Kirche, Realschule )  Sst 28–30

 Das Gebäude wurde errichtet in den Jahren  ( Sst 31 )

Bitte ankreuzen.

  bis 1900  .................... 1  1963–1970  .....................  5

 1901–1918  .................... 2  1971–1980  .....................  6

 1919–1948  .................... 3   nach 1980  .....................  7

 1949–1962  .................... 4

3 Umfang des Bauabgangs   3    ( Sst 32 )

 Der Abgang betrifft ein ganzes Gebäude  ............................  1

 Der Abgang betrifft einen Gebäudeteil  .................................  2

Bitte weiter mit Frage 4.

Statistik des Bauabgangs

1 Allgemeine Angaben  1

 Eigentümer/Eigentümerin

 Name/Firma:
 Anschrift:
 

 

 Lage des Gebäudes

 Sst 11–13

 

Gemeinde

Sst 14–16

 

Gemeindeteil

Sst 17–19

 Eigentümer/Eigentümerin  ( Sst 26 )

 Öffentlicher
Eigentümer  ..................  1

 Unternehmen

 Wohnungsunter- 
nehmen ...........................  2

 Immobilienfonds  ...........  3

 Sonstige Unternehmen

 Land- und Forstwirt-
schaft, Tierhaltung,  
Fischerei  ........................  4

 Produzierendes 
Gewerbe  ........................  5

 noch:  
Sonstige Unternehmen

 Handel, Kreditinstitute  
und Versicherungsge- 
werbe, Dienstleistungen  
sowie Verkehr und 
Nachrichtenüber- 
mittlung  ..........................  6

 Privater Haushalt  ........  7

 Organisation ohne 
Erwerbszweck  .............  8
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Platzhalter für sonstige Informationen werden mit 1. Seite vom Fragebogen getrennt.

4 Art und Ursache des Bauabgangs  4   ( Sst 33 )  

 Bei Totalabgang
 Bitte nur den überwiegenden Grund angeben.

 Das Gebäude/-teil ist abgegangen bzw. wird abgebrochen

 zur Schaffung öffent- 
licher Verkehrsflächen  .   1

 zur Schaffung von  
Freiflächen  ..................... 	 2

 zur Errichtung eines 
neuen Wohngebäudes     3

 zur Errichtung eines  
neuen Nichtwohnge- 
bäudes  ...........................  4

 infolge bauordnungs- 
rechtlicher Unzu- 
lässigkeit  ........................  5

 infolge eines außer- 
gewöhnlichen Ereig- 
nisses ( z. B. Brand, 
Explosion, Einsturz )  .....   6

 aus sonstigen  
Gründen  .........................    7

 Bei Nutzungsänderung
 ( zwischen Wohn- und Nichtwohnbau )

 Ist mit der Nutzungsänderung eine  
Baumaßnahme verbunden ?  .....................................  8

Ja

9

Nein

5 Größe des Bauabgangs  5
m²

 Nutzfläche ( DIN 277, 
ohne Wohnfläche )  .................................. 34–39

 Wohnfläche ( WoFIV ) der Wohnungen  . 40–45

 Anzahl	der	Wohnungen	mit
( nach der Zahl der Räume, 
einschließlich Küchen ) Anzahl

 1 Raum  .................................................... 46–48

	 2 Räumen  ............................................... 49–51

	 3 Räumen  ............................................... 52–54

	 4 Räumen  ............................................... 55–57

	 5 Räumen  ............................................... 58–60

	 6 Räumen  ............................................... 61–63

	 7 Räumen oder mehr  ............................ 64–66

 Anzahl der Räume in Wohnungen  
mit 7 oder mehr Räumen  ...................... 67–69

Sst 76–93
Straßenschlüssel

Identifikationsnummer
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Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Statistik der Bautätigkeit BG/BF/BÜ/BA

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Bautätigkeitsstatistik ( Baugenehmigungs-, Bauüberhangs-, 
Baufertigstellungsstatistik sowie Abgangsstatistik ) liefert  
Ergebnisse über die Struktur, den Umfang und die Entwicklung 
der Bautätigkeit und ist somit ein wichtiger Indikator für die 
Beurteilung der Wirtschaftsentwicklung im Bausektor. Darüber 
hinaus dient sie der Fortschreibung des Wohnungsbestandes 
und stellt Daten z. B. für die Planung in den Gebietskörper-
schaften, für Wirtschaft, Forschung und den Städtebau bereit. 

Rechtsgrundlagen
Hochbaustatistikgesetz ( HBauStatG ) vom 5. Mai 1998  
( BGBl. I S. 869 ), das zuletzt durch Artikel 5a des Gesetzes 
vom 12. April 2011 ( BGBl. I S. 619 ) geändert worden ist,  
in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz ( BStatG ) vom  
22. Januar 1987 ( BGBl. I S. 462, 565 ), das zuletzt durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007  
( BGBl. I S. 2246 ) geändert worden ist. 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz ( EEWärmeG ) vom  
7. August 2008 ( BGBl. I S. 1658 ), das zuletzt durch Artikel 7  
des Gesetzes vom 28. Juli 2011 ( BGBl. I S. 1634 ) geändert 
worden ist.

Erhoben werden die Angaben zur:

– Statistik der Baugenehmigungen ( § 3 Absatz 1 HBauStatG )

– Statistik der Baufertigstellungen ( § 3 Absatz 2 HBauStatG )

– Statistik des Bauüberhangs ( § 3 Absatz 3 HBauStatG )

– Statistik des Bauabgangs ( § 3 Absatz 4 HBauStatG )

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 HBauStatG in Verbin-
dung mit § 15 BStatG. Hiernach sind die Bauaufsichtsbehör-
den sowie für die Angaben nach § 3 Absatz 1 bis 3 HBauStatG 
auch die Bauherren und die mit der Baubetreuung Beauftrag-
ten, für die Angaben nach § 3 Absatz 3 HBauStatG auch die 
Gemeinden und Gemeindeverbände und für die Angaben nach 
§ 3 Absatz 4 auch die Eigentümer, Gemeinden und Gemein-
deverbände zur Auskunft verpflichtet. Die Landesregierungen 
sind ermächtigt, Näheres durch Rechtsverordnung zu regeln. 
Nach § 15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 
keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die erhobenen Angaben werden nach § 16 BStatG grund- 
sätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich  
geregelten Ausnahmefällen dürfen Angaben übermittelt  
werden.

Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach  
§ 9 Absatz 1 HBauStatG an die fachlich zuständigen obersten 
Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber 
den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der  
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, in 
Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, 
auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.  
Nach § 9 Absatz 2 HBauStatG in Verbindung mit  
§ 16 Absatz 5 BStatG dürfen unter den dort genannten Voraus-
setzungen den Gemeinden und Gemeindeverbänden für 
ausschließlich statistische Zwecke Angaben zur Verfügung 
gestellt werden. 

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen 
oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissen-
schaftlicher Vorhaben Angaben zu übermitteln, wenn diese so 
anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig 
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem  
Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die 
Empfänger von Angaben sind. 

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern,  
Trennung und Löschung 
Name und Anschrift des Bauherrn ( bei Bauabgang Name und 
Anschrift des Eigentümers ), Bauscheinnummer/Aktenzeichen, 
Straße und Hausnummer des Baugrundstücks sowie bei  
Wiedererrichtung Abgangsjahr und Abgangsmeldung sind 
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung  
der Erhebung dienen. Die Richtigkeit der Angaben ist durch 
Unterschrift zu bestätigen. Hilfsmerkmale und Unterschrift 
werden nach Abschluss der Prüfung der Angaben auf den  
Erhebungsvordrucken unkenntlich gemacht bzw. davon ge-
trennt, gesondert aufbewahrt und, nachdem die Überprüfung 
der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit abgeschlossen ist, grundsätzlich vernichtet.  
Nach § 9 Absatz 3 und 4 HBauStatG dürfen bestimmte  
Erhebungs- und Hilfsmerkmale im Rahmen von Gebäude-, 
Wohnungs- und Bevölkerungsstichproben und der Preis- 
statistik verwendet werden.

Die verwendete Identifikationsnummer dient der Unterschei-
dung der in die Erhebung einbezogenen Bauvorhaben und  
zur Erstellung der Fertigstellungsauswertung. Sie ist für das 
jeweilige Bundesland eine laufende, frei vergebene Nummer.
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Zu erfassender Abgang
Im Rahmen der Abgangsstatistik werden Gebäude und Ge-
bäudeteile erfaßt, die durch ordnungsbehördliche Maßnah-
men, Schadensfälle oder Abbruch der Nutzung entzogen 
werden oder deren Nutzung zwischen Wohn- und Nichtwohn-
zwecken ( mit und ohne Baumaßnahmen ) geändert wird.

Totalabgang
Ein Totalabgang liegt vor, wenn die Bausubstanz ( Gebäude 
oder Gebäudeteil ), d. h. die Summe des nutzbaren Bau- 
volumens, durch Baumaßnahmen oder infolge anderer  
Ursachen beseitigt wird.

Abgänge durch Nutzungsänderung
In der Abgangsstatistik werden nur Nutzungsänderungen 
zwischen den beiden Nutzungskategorien Wohn- und 
Nichtwohnbau ( z.B. durch Umwidmung von Wohnfläche in 
gewerblich genutzte Fläche und umgekehrt ) erfasst. Ver- 
änderungen der Nutzung innerhalb des Nichtwohnbaus oder  
innerhalb des Wohnbaus bleiben unberücksichtigt. Maßge-
bend für die Bestimmung des Nutzungsschwerpunktes ist das 
Überwiegen oder Nichtüberwiegen des Anteils der Wohn-
fläche ( zu berechnen nach der Verordnung der Wohnfläche 
(Wohnflächenverordnung – WoFlV ) vom 25. November 2003  
( BGBl. I S. 2346 ). 

Bei den Abgängen durch Nutzungsänderung tritt im Allge- 
meinen kein Verlust an Bausubstanz ein. Nutzungsänderungen 
sind nach den Landesbauordnungen i. d. R. genehmigungsbe-
dürftig, da sich die Baugenehmigung nur auf die ursprüngliche 
Nutzungsart der baulichen Anlage bezieht. Die Nutzungsän-
derung braucht aber nicht mit baulichen Veränderungen ver-
bunden zu sein.

Zu melden sind lediglich Nutzungsänderungen ganzer  
Gebäude bzw. von Gebäudeteilen, die den Verwendungs-
zweck des Gebäudes als Ganzes verändern. Änderungen im 
Zuge von Um-, Aus- und Erweiterungsbauten, die weniger  
ins Gewicht fallen und die Nutzungsart des Gebäudes als 
Ganzes unberührt lassen, werden nicht auf dem Abgangs-
bogen, sondern zusammen mit dem neuen Bauzustand auf 
dem Erhebungsbogen für Baugenehmigungen ( alter/neuer 
Zustand ) erfasst.

Es wird darauf hingewiesen, dass jeder bekanntwerdende 
Abgang einzubeziehen ist, auch wenn dafür im Einzelfall keine 
besondere Genehmigung oder Zustimmung eines Bauamtes 
erforderlich ist. Unterkünfte, behelfsmäßige Nichtwohnbauten 
und freistehende selbständige Konstruktionen ( entsprechend 
der Systematik der Bauwerke ) sind in der Abgangsstatistik 
nicht zu erfassen.

Erhebungseinheiten
Erhebungseinheiten sind Gebäude bzw. Gebäudeteile. Betrifft 
der Abgang mehrere Gebäude bzw. Teile mehrerer Gebäude, 
so ist es notwendig, für jedes betroffene Gebäude einen  
gesonderten Erhebungsbogen auszufüllen.

Abgänge im Sinne dieser Erhebung sind auch Nutzungs-
änderungen.

Gebäude
Als Gebäude gelten gemäß der Systematik der Bauwerke 
selbstständig benutzbare, überdachte Bauwerke, die auf 
Dauer errichtet sind und die von Menschen betreten werden 
können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Dabei kommt es 
auf die Umschließung durch Wände nicht an; die Überdachung 
allein ist ausreichend. Gebäude im Sinne der Systematik sind 
auch selbstständig benutzbare unterirdische Bauwerke, die 
von Menschen betreten werden können und ebenfalls geeignet 
oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder 
Sachen zu dienen. Dazu zählen unter anderem unterirdische 
Krankenhäuser, Ladenzentren und Tiefgaragen.

Keine Gebäude und damit nicht Erhebungseinheit in der Bau-
tätigkeitsstatistik sind behelfsmäßige Nichtwohnbauten und 
freistehende selbstständige Konstruktionen. Unterkünfte, wie 
z. B. Baracken, Gartenlauben, Behelfsheime u. dgl. werden, 
wenn sie nur für begrenzte Dauer errichtet und/oder von ge-
ringem Wohnwert sind, ebenfalls nicht erfasst; gleiches gilt  
für Wohncontainer. Dagegen werden Ferien-, Sommer- und 
Wochenendhäuser, sofern sie als Gebäude gelten und eine 
Mindestgröße von 50 m² Wohnfläche aufweisen, in die Erhe-
bung einbezogen. 

Als einzelnes Gebäude gilt jedes freistehende Gebäude oder 
bei zusammenhängender Bebauung – z.B. Doppel- und  
Reihenhäuser – jedes Gebäude, das durch eine vom Dach  
bis zum Keller reichende Brandmauer von anderen Gebäuden  
getrennt ist. Ist keine Brandmauer vorhanden, so gelten die  
zusammenhängenden Gebäudeeinheiten als einzelne Gebäu-
de, wenn sie ein eigenes Erschließungssystem ( eigener Zu-
gang und eigenes Treppenhaus ) besitzen und für sich  
benutzbar sind.

Bei Wohngebäuden gibt es keine Erfassungsuntergrenze. 
Hier werden alle Gebäude mit Wohnraum in die Erhebung 
einbezogen. Bei Nichtwohngebäuden – mit Ausnahme von 
Gebäuden mit Wohnraum – ist der Abgang von Bagatell- 
bauten bis zu einem Volumen von 350 m³ Rauminhalt nicht 
meldepflichtig.

Statistik des Bauabgangs

Umfang der Erhebung

 Allgemeine Angaben
Die Angaben über Bauscheinnummer oder Akten- 
zeichen sind vom Bauamt bzw. der Gemeinde zu machen. 

Die Identifikationsnummer wird nach Anweisung des je-
weiligen statistischen Amtes bereits beim Druck eingefügt.

Als Datum des Bauabgangs bzw. der Abbruchgeneh-
migung gilt der Monat, in dem die bauordnungsrechtliche 
Unzulässigkeit des Gebäudes/Gebäudeteils festgestellt, die 
bauamtliche Genehmigung zum Abbruch oder zur  
Nutzungsänderung erteilt oder der Abgang bekannt wird.

1
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Erläuterungen zum Fragebogen
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Der Straßenschlüssel ist für jene Gemeinden vorgese-
hen, die beabsichtigen, die Ergebnisse der Bautätigkeits-
statistik für gemeindeinterne Zwecke auszuwerten. Die  
Eintragungskontrolle des Straßenschlüssels muß die  
betreffende Gemeinde mit dem zuständigen Bauamt 
regeln. Die Erfassung im statistischen Amt erfolgt ohne 
weitere Prüfung.

Lage des Gebäudes
Die Lage des Gebäudes ist nach Gemeinde, Gemeindeteil 
sowie Straße und Hausnummer genau anzugeben. Die 
Verschlüsselung der Gemeinde erfolgt im statistischen 
Amt. Straße und Hausnummer sind immer anzugeben, 
auch wenn hierfür keine Verschlüsselung erfolgt.

Eigentümer
Bei den Angaben zum Eigentümer ist zu beachten, dass 
in einer Reihe von Fällen der Antrag auf Abbruch oder 
Nutzungsänderung nicht vom gegenwärtigen Eigentümer, 
sondern vom künftigen Erwerber gestellt wird. In diesen 
Fällen ist als Eigentümer des Gebäudes der Antragsteller 
( Bauherr ) anzugeben.

Als öffentliche Eigentümer gelten die Gebietskörper-
schaften und die Sozialversicherung. Zu den Gebietskör-
perschaften rechnen der Bund, die Länder ( einschließlich 
Stadtstaaten ) und die Gemeinden sowie die Gemeinde-
verbände ( z. B. Ämter, Kreise, Bezirks- und Landschafts-
verbände ), ferner die Zweckverbände ( z. B. Schulzweck-
verband, Wasserwirtschaftsverband ), soweit sie von 
Gebietskörperschaften gebildet werden und Aufgaben 
erfüllen, wie sie üblicherweise Gebietskörperschaften ge-
stellt sind. Nicht zu den Gebietskörperschaften gehören die 
in ihrem Eigentum befindlichen Unternehmen, unabhängig 
von der Rechtsform. Zur Sozialversicherung zählen unter 
anderem die Träger der sozialen Rentenversicherung, der 
sozialen Krankenversicherung, der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, der Altersrentenversicherung für Landwirte und 
der Zusatzversorgungseinrichtungen für Angehörige des 
öffentlichen Dienstes.

Zu den Wohnungsunternehmen zählen alle Unterneh-
men, die Wohngebäude errichten lassen, um die Woh-
nungen zu vermieten oder zu verkaufen. Maßgebend für 
die Einordnung als Wohnungsunternehmen ist der wirt-
schaftliche Schwerpunkt des Unternehmens und nicht etwa 
eine einmalige oder vorübergehende Funktion als Bau-
träger im Rahmen des Wohnungsbaus.

Immobilienfonds sind Anlagefonds, deren gegen Aus-
gabe von Anteilscheinen ( Zertifikate ) hereingenommene 
Mittel vom Fondsträger für Rechnung der Anleger in Immo-
bilien ( Wohn- oder Nichtwohngebäude ) angelegt werden.

Als sonstige Unternehmen gelten alle Unternehmen, 
die keine Wohnungsunternehmen oder Immobilienfonds 
sind. Zu ihnen zählen unter anderem die Unternehmen der 
Land- und Forstwirtschaft, des Produzierenden Gewerbes 
( Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, 
Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe ), des 
Handels, des Kredit- und Versicherungsgewerbes, des  
Verkehrs, der Nachrichtenübermittlung und des Dienst- 
leistungsbereichs.

Private Haushalte sind alle natürlichen Personen und  
Personengemeinschaften ohne eigene Rechtspersönlich-
keit. Bei Einzelunternehmen und freiberuflich tätigen Per-
sonen ist entscheidend für die Zuordnung, wie der Bauherr 
nach außen auftritt. Handelt er im Namen seines Unter-
nehmens, wird das Bauvorhaben dem Betriebsvermögen 
zugerechnet, andernfalls dem Privateigentum. Private Bau-
herrengemeinschaften gelten als private Haushalte.

 Organisationen ohne Erwerbszweck sind Vereine, Ver-
bände und andere Zusammenschlüsse, die gemeinnützige 

Zwecke verfolgen oder der Förderung bestimmter Interes-
sen ihrer Mitglieder bzw. anderer Gruppen dienen. Zu  
ihnen gehören unter anderem Kirchen, Orden, religiöse 
und weltliche Vereinigungen, karitative Organisationen, 
Organisationen der Erziehung, Wissenschaft, Kultur sowie 
der Sport- und Jugendpflege, Organisationen des Wirt-
schaftslebens und der Gewerkschaften, Arbeitgeberver-
bände, Berufsorganisationen und Wirtschaftsverbände, 
politische Parteien und sonstige, nicht auf die Erzielung 
eines wirtschaftlichen Ertrages ausgerichtete Zusammen-
schlüsse.

2  Art und Alter des Gebäudes
Für die Festlegung der Art des Gebäudes ist die vor dem 
Abgang überwiegende Nutzung maßgebend.

Wohngebäude
Wohngebäude sind Gebäude, die mindestens zur Hälfte 
– gemessen am Anteil der Wohnfläche ( zu berechnen  
nach der Verordnung der Wohnfläche ( Wohnflächenverord-
nung – WoFlV ) vom 25. November 2003 ( BGBl. I S. 2346 ) ) 
an der Nutzfläche nach DIN 277 Wohnzwecken dienen. 
Nebennutzflächen in Wohngebäuden ( Abstellräume u. Ä. ) 
werden zur Bestimmung des Nutzungsschwerpunktes  
nicht herangezogen. Zu den Wohngebäuden rechnen auch  
Ferien-, Sommer- und Wochenendhäuser mit einer Min-
destgröße von 50 m² Wohnfläche.

Wohnheime
Wohnheime sind Wohngebäude, die primär den Wohnbe-
dürfnissen bestimmter Bevölkerungskreise dienen ( z. B. 
Studentenwohnheim, Seniorenwohnheim ). Wohnheime be-
sitzen Gemeinschaftsräume. Die Bewohnerinnen/Bewoh-
ner von Wohnheimen führen einen eigenen Haushalt.

Die Zuordnung eines Gebäudes zu den Wohnheimen oder 
den Anstaltsgebäuden ( Nichtwohngebäude ) hängt von der 
primären Zweckbestimmung des Gebäudes ab. So zählen 
zu den Wohnheimen ( Wohngebäuden ) z. B. Studenten-
heime, Heime für Pflegepersonal, Alten- und Altenwohn-
heime, Schülerwohnheime und Behindertenheime, bei 
denen das Wohnen im Vordergrund steht. Dagegen gelten 
unter anderem Altenpflege- und Krankenheime, Säug-
lings-, Erziehungs- und Müttergenesungsheime, Heime von 
Unterrichtsanstalten sowie Heime für die Eingliederung und 
Pflege Behinderter als Nichtwohngebäude.

Nichtwohngebäude
Nichtwohngebäude sind Gebäude, die überwiegend ( min-
destens zu mehr als der Hälfte der Nutzfläche ) Nichtwohn-
zwecken dienen. Zur Bestimmung des Nutzungsschwer-
punktes werden Nebennutzflächen ( z. B. Garderoben, 
Sanitärräume ) nicht herangezogen. Zu den Nichtwohnge-
bäuden zählen Anstaltsgebäude, Büro- und Verwaltungs- 
gebäude, landwirtschaftliche Betriebsgebäude, nichtland-
wirtschaftliche Betriebsgebäude ( wie Fabrikgebäude, Han-
delsgebäude, Hotels u. dgl. ) und sonstige Nichtwohngebäu-
de ( wie Schulgebäude, Kindertagesstätten, Sporthallen ).

Um die richtige Zuordnung zu sichern, ist die Art der Nut-
zung möglichst genau anzugeben ( z. B. “Einzelhandelsge-
schäfte”, “Bürogebäude einer Versicherung”, “Rechtsan-
waltspraxis”, “Arztpraxis” usw. ). Bei gemischter Nutzung 
( z. B. Rechtsanwalts- und Arztpraxen ) ist nur die Zweck-
bestimmung anzugeben, die gemessen an der zurechen-
baren Nutzfläche überwiegt ( Schwerpunkt ).
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Alter des Gebäudes
Bei der Frage nach dem Alter des Gebäudes gilt das Jahr 
der Bezugsfertigstellung als Baujahr des Gebäudes. Bei 
Gebäuden, die im Laufe der Zeit erneuert oder teilweise 
wiederhergestellt wurden, gilt das Jahr der ursprünglichen 
Errichtung, bei total zerstörten oder zumindest ab Keller-
oberkante wieder aufgebauten Gebäuden das Jahr des 
Wiederaufbaus als Baujahr.

 Bei Um-, Aus- und Erweiterungsbauten ist das ursprüng-
liche Baujahr des Gebäudes maßgebend.

3  Umfang des Bauabgangs
Der Abgang betrifft ein ganzes Gebäude, wenn dieses 
Gebäude vollständig abgebrochen oder durch ein Scha-
densereignis ( Brand, Explosion o. Ä. ) vollständig zerstört 
wird.

Ändert sich durch die Nutzungsänderung eines Gebäu-
deteils der Schwerpunkt des Verwendungszweckes des 
ganzen Gebäudes, so ist ebenfalls das ganze Gebäude  
als Abgang zu melden.

 Der Abgang betrifft einen Gebäudeteil, wenn er sich 
z. B. auf einen Anbau, ein Geschoß, eine Wohnung  
erstreckt.

4  Art und Ursache des Bauabgangs
Bei den Angaben zur Abgangsursache ( nur bei Totalab-
gang ) ist darauf zu achten, dass beim Zusammentreffen 
mehrerer Ursachen nur der jeweils überwiegende Grund 
angegeben wird. Unter “Schaffung von Freiflächen” ist 
auch die Bereitstellung privater Verkehrsflächen zu ver- 
stehen, ausgenommen sind lediglich öffentliche Verkehrs-
flächen. Die Kategorie “bauordnungsrechtliche Unzulässig-
keit des Gebäudes” umfasst neben dem Abbruchgebot  
wegen technischer oder konstruktiver Mängel insbeson-
dere die Nutzungsuntersagung.

 Bei Vorliegen einer Nutzungsänderung zwischen den 
Nutzungsschwerpunkten Wohn- und Nichtwohnbau ist 
anzugeben, ob mit der Nutzungsänderung eine Baumaß-
nahme verbunden ist. Trifft das zu, dann ist zusätzlich ein 
Erhebungsbogen für Baugenehmigungen auszufüllen.

5  Größe des Bauabgangs
Sollte in Einzelfällen die Größe des Abgangs, d.h. die 
Größe der abgehenden Flächen oder die Zahl der Wohn-
einheiten, nicht genau bekannt sein, so sind die entspre-
chenden Werte schätzungsweise zu ermitteln.

Ändert sich durch Nutzungsänderung der Verwendungs-
zweck des Gebäudes, so sind hier alle Flächen und Wohn-
einheiten des ganzen Gebäudes vor der Nutzungsände-
rung einzutragen. 

Nutzfläche
Die Nutzfläche ist derjenige Teil der Netto-Grundfläche, 
der der Nutzung des Bauwerkes aufgrund seiner Zweck-
bestimmung dient ( DIN 277 Teil 1 in der jeweils gültigen 
Fassung ).

Nach DIN 277 Teil 2 gehören zur Nutzfläche die Haupt-
nutzfläche ( Summe der Grundflächen der Nutzungsarten 
Nr. 1 bis 6 ) und die Nebennutzfläche ( Grundfläche der 
Nutzungsart Nr. 7 ). Nicht zur Nutzfläche gehören die 
Funktionsfläche ( Fläche der Räume für betriebstechnische 
Anlagen ) sowie die Verkehrsfläche ( Flächen zur Verkehrs-
erschließung und -sicherung, wie z. B. Flure, Halle,  
Treppen, Aufzugsschächte usw.).

Während die Nutzfläche nach DIN 277 auch die Wohn- 
fläche beinhaltet, versteht man unter der Nutzfläche im 
Sinne der Bautätigkeitsstatistik nur die anrechenbaren 
Flächen in Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht Wohn-
zwecken dienen. Als Nutzfläche ist also die Fläche im Er-
hebungsbogen einzutragen, die sich ergibt, wenn von der 
Nutzfläche nach DIN 277 die Wohnfläche abgezogen wird.

Wohnfläche
Die Wohnfläche ( zu berechnen nach der Verordnung der 
Wohnfläche ( Wohnflächenverordnung – WoFlV ) vom  
25. November 2003 ( BGBl. I S. 2346 ) ) umfasst die Grund-
fläche der Räume, die ausschließlich zu dieser Wohnung 
gehören, also die Flächen von Wohn- und Schlafräumen, 
Küchen und Nebenräumen ( Dielen, Abstellräumen, Bad 
usw. ) innerhalb der Wohnung. Die Wohnfläche eines 
Wohnheims umfasst die Grundflächen der Räume, die zur 
alleinigen und gemeinschaftlichen Nutzung durch die Be-
wohner bestimmt sind.

Zur Wohnfläche gehören auch die Grundflächen von  
Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen 
Seiten abgeschlossenen Räumen sowie Balkonen, Log-
gien, Dachgärten und Terrassen, wenn sie ausschließlich 
zu der Wohnung oder dem Wohnheim gehören. 

Nicht gezählt werden die Grundflächen von Zubehör-
räumen ( z. B. Kellerräumen, Abstellräume außerhalb der 
Wohnung, Waschküchen, Bodenräume, Trockenräume, 
Heizungsräume und Garagen ).

Voll berechnet werden die Grundflächen von Räumen 
und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens 
2 m. Die Grundflächen von Räumen und Raumteilen 
mit einer lichten Höhe von mindestens einem Meter und 
weniger als zwei Metern und von unbeheizbaren Winter-
gärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten 
geschlossenen Räumen sind zur Hälfte, von Balkonen, 
Loggien, Dachgärten und Terrassen sind in der Regel zu 
einem Viertel, höchstens jedoch zur Hälfte anzurechnen.

Wohnungen
Unter einer Wohnung sind nach außen abgeschlossene, 
zu Wohnzwecken bestimmte, in der Regel zusammen  
liegende Räume zu verstehen, die die Führung eines  
eigenen Haushalts ermöglichen. Wohnungen haben einen 
eigenen Eingang unmittelbar vom Freien, von einem Trep-
penhaus oder einem Vorraum. Zur Wohnung können aber 
auch außerhalb des eigentlichen Wohnungsabschlusses 
liegende zu Wohnzwecken ausgebaute Keller- oder  
Bodenräume ( z. B. Mansarden ) gehören. 

 Die Zahl der Räume umfasst alle Wohn-, Ess- und Schlaf-
zimmer und andere separate Räume ( z. B. bewohnbare 
Keller- und Bodenräume ) von mindestens 6 m² Größe 
sowie abgeschlossene Küchen unabhängig von deren 
Größe. Bad, Toilette, Flur und Wirtschaftsräume werden 
grundsätzlich nicht mitgezählt. Ein Wohnzimmer mit einer 
Essecke, Schlafnische oder Kochnische ist als ein Raum 
zu zählen. Dementsprechend bestehen Wohnungen, in  
denen es keine bauliche Trennung der einzelnen Wohn-
bereiche gibt ( z. B. so genannte „Loftwohnungen“ ) aus nur 
einem Raum.


	C-S1
	C-S2
	C-E1-3

9.0.0.2.20101008.1.734229
	Statistik des Bauabgangs. Kopfzeile: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Absender: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Referat 42 70158 Stuttgart. Sie erreichen uns über: Telefon: 07 11/641 - 25 30, Telefax: 07 11/ 641 - 29 80, E-Mail: bautaetigkeit@stala . bwl . d e . Rechtsgrundlagen und weitere rechtliche Hinweise entnehmen Sie der nachfolgenden Unterlage, die Bestandteil dieses Fragebogens ist. Für jedes Gebäude beziehungsweise Gebäudeteil bitte einen gesonderten Erhebungsvordruck ausfüllen. Abgänge im Sinne dieser Erhebung sind auch Nutzungsänderungen. Dieses Formular ist barrierefrei gestaltet und besteht aus zwei Seiten.  Insgesamt aus 6 Seiten. Bitte wechseln Sie in den Formularmodus. Hinweise der Behörde (sofern hinterlegt): 
	1. Allgemeine Angaben. Eigentümer/in: Name: 
	Firma:: 
	Anschrift [1]: 
	Anschrift [2]: 
	Lage des Gebäudes: Straße, Nummer: 
	Bauschein-Nummer/ Aktenzeichen: 
	Identifikationsnummer:: 170549
	Lage des Gebäudes: Kreis: 
	Sst 19-21: Kreis-Nr: 
	Gemeinde: 
	Sst 22-24: Gemeinde-Nr: 
	Gemeindeteil: 
	Sst 25-27: Gemeindeteil-Nr: 
	Datum des Bauabgangs beziehungsweise der Abbruchgenehmigung (Sst 20-25): Monat in Zahlen: 
	Datum des Bauabgangs beziehungsweise der Abbruchgenehmigung (Sst 20-25): Jahr: 
	Organisation ohne Erwerbszweck. Wenn ja bitte ankreuzen: Off
	Wohnheim. Wenn ja bitte ankreuzen: Off
	Nichtwohngebäude (bitte Art angeben): zum Beispiel Bankgebäude, Werkshalle, Kirche, Schule: 
	(Sst 34-36) Signatur: 
	Das Gebäude wurde errichtet in den Jahren (Sst 31): nach 1980. Wenn ja bitte ankreuzen: Off
	3. Umfang des Bauabgangs (Sst 32): Der Abgang betrifft einen Gebäudeteil. Wenn ja, bitte ankreuzen: Off
	Impressum: Form-Solutions     E-Mail: info@form-solutions.de 
Artikel-Nr. BW600244        www.form-solutions.de

	FS_Logo: R0lGODlhywAIAoAAABoXG////yH5BAAAAAAALAAAAADLAAgCAAL/jI+py+0Po5y0gVuz3rz7DzoX	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn5: 
	Daten importieren: 
	Daten importieren: 
	recipient: 
	save: 1
	send: 0
	reset: 1
	mail: 0
	pay: 0
	sign: 0
	print: 1
	import: 0
	FS_required: 
	b12c96nfOrdnungsziffer: 
	ofsXX1_knr_std: 08426134-01
	ofsXX1_to_smail3: stephan.mantz@schemmerhofen.de
	ofsXX1_from_smail3: formulare@virtuelles-rathaus.de
	ofsXX1_name_std: BW600244
	ofs_Sonst_Daten: 08426134-01-0000; ;A55AE1AAB06B95C06514D5054B58981C;1
	formfioid: 
	fallId: 
	fallBeschreibung: 
	anlagenInfo: 
	antragsteller: 
	anzahlAnlagen: 
	webserviceRedirect: 
	detailId: 
	portalUser: 
	portalMail: 
	adapter: 
	secureDataId: 
	noinbox: 
	nomail: 
	Platzhalter für sonstige Informationen werden mit 1. Seite vom Fragebogen getrennt. Bitte beachten: Das oberste Drittel des Formulars verbleibt beim Antragsteller.: 
	Das Gebäude/-teil ist abgegangen beziehungsweise wird abgebrochen aus sonstigen Gründen. Wenn ja, bitte ankreuzen: Off
	Ist mit der Nutzungsänderung eine Baumaßnahme verbunden? Wenn nein, bitte ankreuzen: Off
	5. Größe des Bauabgangs: Nutzfläche (DIN 277; ohne Wohnfläche) in vollen Quadratmetern:: 
	Wohnfläche (WoFIV) der Wohnungen in vollen Quadratmetern:: 
	Anzahl der Wohnungen mit 1 Raum(nach Zahl der Räume, einschließlich Küchen): 
	Anzahl der Wohnungen mit 2 Räumen(Räume, einschließlich Küchen). : 
	Anzahl der Wohnungen mit 3 Räumen(Räume, einschließlich Küchen).: 
	Anzahl der Wohnungen mit 4 Räumen(Räume, einschließlich Küchen). : 
	Anzahl der Wohnungen mit 5 Räumen(Räume, einschließlich Küchen). : 
	Anzahl der Wohnungen mit 6 Räumen: 
	Anzahl der Wohnungen mit 7 Räumenoder mehr: 
	Anzahl der Räume in Wohnungen mit 7 oder mehr Räumen: 
	Straßenschlüssel: 
	FS_aktbtn4: 
	Formular elektronisch signieren und versenden.: 
	Text zur Barrierefreiheit per Klick: 
	BFG: /9j/4AAQSkZJRgABAQEAyADIAAD/4gxYSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAxITGlubwIQAABtbnRyUkdC